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■ In der BRD wird zur Zeit über
15  Jahre  modernes Strafvollzugs-
gesetz Bilanz gezogen. Österreich
operiert mit einem StVG aus dem
Jahr 1969, das zur Zeit seiner
Entstehung zwar dem Gesetzlich-
keitsgebot für den Verwaltungsbe-
reich Vollzug Rechnung getragen
hat, kaum aber als Reformgesetz
gewürdigt werden kann. Man muß
sich heute hierzulande nicht  fra-
gen, was dieses Gesetz erreicht

hat, wohl aber, was trotz des Ge-
setzes erreicht werden konnte,
aber auch was dadurch verhindert
wurde. 

Miklau: Ihre Einschätzung des
Strafvollzugsgesetzes teile ich im
wesentlichen. Auf der einen Seite
ist die Praxis – etwa bei den Ver-
günstigungen oder im Bereich des

Maßnahmenvollzuges – vielfach
über das Gesetz aus dem Jahre
1969 hinausgegangen, hat es also
in positivem Sinn „unterlaufen“.
Auf der anderen Seite sind etliche
Regelungen überholt oder in
kleinlichem Bürokratismus
steckengeblieben, ohne daß die
Praxis über sie hinwegspringen
könnte. Aber man soll auch nicht
verschweigen, daß das Gesetz da
und dort gute Grundsätze prokla-
miert, mit denen die auf alten Ge-
leisen eingefahrene Vollzugspraxis
nicht recht ernstmachen will. 

■ Im Sommer 1991 hat die Frakti-
on der Grünen im österreichischen
Parlament den Entwurf zu einer
StVG-Novelle vorgelegt, der so
umfassend ist, daß beinahe vom
Entwurf eines neuen StVG ge-
sprochen werden könnte. Damit
haben die Grünen darauf reagiert,
daß die Strafprozeß- und Straf-
vollzugsgesetznovelle 1990 vor-
läufig gescheitert ist. Wie schätzen
Sie, der Sie am Ministerialentwurf
wesentlich beteiligt waren, die
Schützenhilfe seitens der parla-
mentarischen Opposition ein? 

Miklau: Der Entwurf einer Straf-
prozeß- und Strafvollzugsgesetz-
novelle 1990 ist insofern nicht
„vorläufig gescheitert“, als der
den  Strafvollzug betreffende Teil
demnächst als Regierungsvorlage
parlamentsreif gemacht werden
soll, wobei die vorgesehene
grundlegende Neugestaltung der

Arbeitsentlohnung der Strafgefan-
genen weit über das ursprüngliche
Konzept hinausgeht und, falls sie
in vollem Umfang verwirklicht
werden kann, einen großen Re-
formschritt darstellen würde. Vor-
erst abgekommen sind wir nur von
den Änderungen der Strafprozeß-
ordnung zur Verbesserung der Un-
tersuchungshaft – zum Teil wegen
der wieder angestiegenen Häft-
lingszahl, hauptsächlich aber des-
wegen, weil der Meinungsbil-
dungsprozeß ergeben hat, daß
doch ein eigenes Untersuchungs-
haftvollzugsgesetz angestrebt wer-
den soll. Dessen Vorbereitung
braucht aber Zeit. Der Entwurf der
Grünen Alternative (der übrigens
noch nicht als Initiativantrag im
Parlament eingebracht worden
ist) baut auf dem zur Begutach-
tung versendeten Ministerialent-
wurf auf, geht freilich in zahlrei-
chen Punkten inhaltlich über ihn
hinaus. Die grundsätzliche Re-
formrichtung stimmt im großen
und ganzen überein, würde ich sa-
gen. Umfassend im Sinne eines
neuen Strafvollzugsgesetzes ist
auch der Entwurf der Grünen
nicht. Als Anstoß für die weitere
Reformdiskussion ist er sehr zu
begrüßen. Weder das Justizmini-
sterium noch die Parlamentspar-
teien werden ihn links liegen las-
sen, sondern in die Überlegungen
einbeziehen. 

■ Der vorliegende Grünen-Ent-
wurf will das Anstaltenregime in-
sofern verändern, als eine endgül-
tige Abkehr vom „Stufenvollzug“
geplant ist. Auch der Ministerial-
entwurf von 1990 ist in diese
Richtung gegangen, indem vor al-
lem die Einschränkungen der Be-
suchskontakte zu Beginn der
Strafzeit aufgehoben wurden. Se-
hen Sie die Möglichkeit, nunmehr
gemeinsam die Stufenvollzugsphi-
losophie abzustreifen, wonach die
Strafe zu Beginn besonders hart
sein und in die fundamentalsten
Rechte des Gefangenen eingreifen
soll, um ihm danach die Freiheit
stufenweise und immer auf Wider-
ruf wiederzugeben? 

Miklau: Die im geltenden StVG
enthaltenen Philosophie des Stu-
fenvollzuges ist überholt. Sie wird
meines Wissens von niemandem
mehr vertreten. Ob die Novelle

den Stufenvollzug ganz beseitigen
oder bloß aushöhlen wird, ist ei-
gentlich mehr eine gesetzestechni-
sche Frage. Wünschenswert wäre
eine Ersetzung der  alten „Stufen-
philosophie“ durch eine neue, die
schrittweise Vollzugslockerungen
nach innen und nach außen vor-
sieht. Das bedarf aber noch einer
gewissen Zeit der Diskussion. 

■ Bei allen Versuchen einer
gesetzlichen  Neuregelung des
Strafvollzugs in jüngster Zeit
stand die Frage der Einbeziehung
Gefangener in die Sozialversiche-
rung, insbesondere in die Arbeits-
losenversicherung, mit im Mittel-
punkt. Die Grünen haben sich hier
auf den Standpunkt gestellt, der
bisher auch von Seiten des Sozial-
ministers eingenommen wurde,
Sozialversicherung für Gefangene
setze eine Normalisierung des
Entlohnungssystems  für  Gefan-
genenarbeit voraus. Wie weit sind
die Überlegungen hier im BMfJ
gediehen, alle arbeitenden Gefan-
genen kollektivvertraglich zu ent-
lohnen und nicht nur Gefangenen-
arbeit für Unternehmen zu Kollek-
tivvertragssätzen zu entlohnen? 

Miklau: Die Überlegungen des
Bundesministeriums für Justiz
sind auf diese Linie einge-
schwenkt. Mit dem Sozialministe-
rium besteht Übereinstimmung
über ein neues System der Arbeit-
sentlohnung. Danach wird das
Bruttoentgelt 75% eines bestimm-
ten Kollektivvertragslohnes errei-
chen, die Nettoentlohnung etwa
das Dreifache des Bisherigen.
Ebenso besteht über eine Einbe-
ziehung der Strafgefangenen in
die Arbeitslosenversicherung Übe-
reinstimmung. Dieses Paket könn-
te im Jahre 1992 beschlossen wer-
den und Anfang 1993 in Kraft
treten. 

■ Es ist der Wunsch der Grünen,
den Maßnahmenvollzug ersatzlos
zu streichen, aber auch den § 129
StVG zu reformieren. „Psychische
Besonderheiten“ oder „Abnor-
mitäten“ sollen nicht als solche
Kriterium für die Abweichung
vom normalen Strafvollzug sein,
sei es in Richtung von Sicherungs-
maßnahmen, sei es in Richtung
von Lockerungsmaßnahmen. Die
administrative Begründung für

„Im Bürokratismus 
steckengeblieben … “
Die Fraktion der Grünen im österreichischen Parlament
hat einen Entwurf zu einer Strafvollzugsgesetz-Novelle
vorgelegt, der breite Beachtung fand. Auch die Regie-
rungsparteien sind sich einig: Reformen im Strafvollzug
sind notwendig – nur Details sind umstritten.

Arno Pilgram und Heinz Steinert sprachen mit dem
Sektionsleiter im Bundesministerium für Justiz, 
Dr. Roland Miklau

ÖSTERREICH
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Vollzugsmodifikationen dürfe
nicht mit einer psychopathologi-
schen Stigmatisierung der Betrof-
fenen einhergehen. In einem Straf-
vollzugsgesetz von heute ist die
zweifelhafte Hilfe der Psychiatrie
offenbar weniger vonnöten als
etwa in den siebziger Jahren? 

Miklau: Die Hilfe der Psychiatrie
ist meines Erachtens heute ebenso
vonnöten wie in den siebziger Jah-
ren, in mancher Hinsicht vielleicht
noch mehr. Zunehmend als pro-
blematisch erkannt wird aber die
psychopathologische Stigmatisie-
rung und die Verwendung des
„Abnormen“ als Begründung für
eine unbestimmte Aufenthaltsdau-
er. Der Glaube an die prognosti-
sche und therapeutische „Beinahe-
Allmacht“ der Psychiatrie ist
geschwunden. Es sollte eine kla-
rere Kompetenzverteilung zwi-
schen Gerichten, Vollzugsverwal-
tung und Psychiatrie geben.
Letztere sollte auch im Vollzug
möglichst weitgehend als das ver-
standen werden, was sie auch
sonst ist oder doch sein sollte: als
ein wichtiges Hilfsangebot der
Gesellschaft an diejenigen, die ih-
rer Hilfe bedürfen. Was aber die
Entwicklung der letzten 15 Jahre
und die nächste Zukunft betrifft,
so sollte man das Potential an
Vollzugsinnovation und an Locke-
rungsexperimenten nicht unter-
schätzen, das im Maßnahmenvoll-
zug sowie auf der Grundlage des §
129 StVG („psychische Besonder-
heiten“) realisierbar war. Daran
gilt es anzuknüpfen. 

■ Einige Phantasie des jüngsten
grünen StVG-Entwurfs geht in die
Entwicklung öffentlicher Kontroll-
instrumente für die geschlossene
Welt des Strafvollzugs. Besonders
interessant ist die Idee, auf lokaler
politischer Ebene Kontakte zwi-
schen Anstalt und Umwelt zu in-
stitutionalisieren („unabhängige
Anstaltsbeiräte“), unter Einbezie-
hung von lokalen Anwaltschaft
und Menschenrechtsorganisatio-
nen. Ist dies nicht Anlaß, die tradi-
tionellen Instrumentarien und ihre
Effizienz, etwa die Vollzugskom-
mission, gründlicher zu überden-
ken, oder auch grundsätzlicher
über die Mitwirkung Privater im
Alltag der Justizvollzugsanstalten
nachzudenken? 

Miklau: Anlaß zum Überdenken
traditioneller Kontrollinstrumente
besteht in der Tat. Das schließt
auch ein Nachdenken über die Ab-
schließung des Vollzuges von der
Öffentlichkeit ein. Das Hineinwir-
ken von Kontrollinstrumenten mit
Außenbeteiligung in den Vollzugs-
alltag bedarf aber hoher Sensibi-
lität, eine allfällige Institutionali-
sierung gründlicher Überlegung.
Schließlich geht es um eine Art
vertrauensbildender Maßnahmen
im Dreieck Kontrollinstitution –
Vollzugsverwaltung/Bedienstete –
Gefangene. Einen vielverspre-
chenden Ansatz auf internationa-
ler Ebene stellt das im Rahmen
des Europarates und der Europäi-
schen Konvention zur Verhütung
der Folter und unmenschlicher Be-
handlung geschaffene Komitee
(CPT) dar, das berechtigt ist, alle
Haftorte (und alle anderen Ein-
richtungen, in denen Menschen
unfreiwillig angehalten werden)
zu besuchen und Vorschläge zur
Verbesserung des Vollzugsstan-
dards zu erstatten. 

■ Warum hat man es bisher ver-
mieden, wahlberechtigten Gefan-
genen die Realisierung ihres
Rechts zu ermöglichen? Was hal-
ten sie von der Aufmerksamkeit
der Grünen für diese nicht nur
aber auch symbolische Frage?

Miklau: Die Aufmerksamkeit der
Grünen für diese Frage ist mehr
als berechtigt. Die schon vor 20
Jahren in einem Tätigkeitsbericht
des Verfassungsgerichtshofes er-
hobene Forderung nach prakti-
scher Realisierung des Wahlrech-
tes der Untersuchungshäftlinge
steht erst jetzt – durch eine Novel-
le der Nationalrats-Wahlordnung,
die im Parlament liegt – vor ihrer
Verwirklichung. Die Hindernisse
für eine Realisierung der Wahl-
rechtsausübung lagen nicht bei der
Vollzugsverwaltung, sondern bei
den Wahlordnungen, die keine
„fliegenden Wahlkommissionen“
für Justizanstalten vorsahen. Mit
einer Ausführung hunderter Häft-
linge zu Wahllokalen wäre der
Vollzug überfordert gewesen. 

■ 1990 ist erstmals seit vielen
Jahren positiver Entwicklung die
Zahl der Gefangenen in Öster-
reich, insbesondere der Untersu-

chungsgefangenen, wieder stark
angestiegen. Hat man die günstige
Zeit entlasteter Anstalten, besserer
Personal/Insassenrelationen und
Raumverhältnisse versäumt, um
die notwendigen Organisationsre-
formen zu verwirklichen? 

Miklau: Die Zahl der Untersu-
chungshäftlinge ist seit 1989 ge-
stiegen, erst in allerletzter Zeit
zeichnet sich eine Stabilisierung
auf hohem Niveau ab. Die Zahl der
Strafgefangenen ist dagegen – ge-
messen an früheren Zeiten – wei-
terhin niedrig und verändert sich
kaum. Die „günstige Zeit“ wirkli-
cher Entlastung war relativ kurz.
Die Probleme seit 1989 liegen in
einem Mißverhältnis zwischen

(höheren) Untersuchungshaft- und
(gleichbleibenden) Strafhaftzahlen
sowie in einem erheblichen regio-
nalen Ungleichgewicht zu Lasten
der Ostregion (Wien und Umge-
bung). Letzteres ist vor allem eine
Folge der Öffnung der Grenzen
und der Wanderungsbewegungen.
Dazu kommt, daß gerade in den
hauptbetroffenen Gefangenenhäu-
sern große mehrjährige Umbaupro-
jekte nicht abgeschlossen sind. Un-
ter diesen Begleitumständen
standen eher Ausweich- und Über-
brückungsmaßnahmen als systema-
tische Organisationsreformen auf
der Tagesordnung. 

■ Herr Dr. Miklau, wir danken Ih-
nen für das Gespräch
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